
 

 

 

Über 

Stadt / Gemeinde 

 
 
Anschrift 

 
 

Postleitzahl / Ort 
 

 

 

An  

Staatskanzlei des Saarlandes 
Referat A/2 (Härtefallfonds 2018) 
Am Ludwigsplatz 14 
66117 Saarbrücken 

 

A N T R A G 

für ehrenamtliche Organisationen 

auf finanzielle Unterstützung aus Mitteln der Staatskanzlei (so genannter „Härtefall-
fonds“) aufgrund der Unwetterereignisse im Zeitraum vom 31. Mai bis zum 11. Juni 

2018 
 

1. Antragsteller  
Institution oder Verein 
 

 
Vertretungsberechtigte Person – Name 

 
 

Vorname 

Funktion 

 
 

Anschrift 
 

 
Postleitzahl 
 

 

Ort 

Telefon 

 
 

E-Mail 

Bankverbindung (IBAN) 

 
 

Name Geldinstitut 

Kontoinhaber (falls abweichend vom Verein) 

 
 

 

  



 

2. Notwendigkeit  (Bitte machen Sie hier Angaben zu Ihrem Schaden – insbesondere zur Höhe - und fügen Sie geeignete Anlagen bei) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. Anlagen (Schadensfeststellungen, Kostenvoranschläge, anderweitige Hilfsanträge 

wie Versicherung, Finanzhilfe des Landes, der Gemeinde oder anderer 

Körperschaften):  

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 
3. ……………………………………………. 

 

 

Ich/Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Unterstützung des Landes nachrangig 
zu Versicherungsleistungen erfolgt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei falsch 
gemachten Angaben die Zuwendung zurückgefordert werden kann.  

 

Den Hinweis zur Datenverarbeitung nach Artikel 13 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. 

(Bitte durch Ankreuzen bestätigen) 

 

 

 

…………………………………………………. 

(Datum, Unterschrift) 

 



Hinweis zur Datenverarbeitung nach Artikel 13 DSGVO

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem Antragsformular des Härtefallfonds

Sie erhalten diese Information nach Art. 13 DSGVO, da Sie zum Zweck der Bearbeitung Ih-
res Antrages auf finanzielle Unterstützung aus dem Härtefallfonds für ehrenamtliche Orga-
nisationen aufgrund der Unwetterereignisse im Zeitraum vom 31. Mai bis zum 11. Juni 2018
personenbezogene Daten zu Ihrer Person mitgeteilt haben.

Verantwortlichkeit

Verantwortliche Stelle ist die

Stadt/Gemeinde XXX.
- Anschrift und Kontakt einfügen -

Zwecke der Verarbeitung

Ihre Daten werden erhoben, um das Antragsverfahren des Härtefallfonds durchzuführen.

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e  i.V.m. Abs. 3 DSGVO  i.V.m.
§ 4 SDSG verarbeitet.

Speicherdauer und Speicherfristen

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen in der jeweils geltenden Fassung zur Aufgabenerfüllung
erforderlich ist.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns zur Bearbeitung an die Staatskanzlei des
Saarlandes weitergegeben.



Freiwilligkeit der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten

Die Bereitstellung personenbezogener Daten zu Ihrer Person erfolgt auf freiwilliger Basis. Im
Rahmen der Sachbearbeitung durch uns kann es gegebenenfalls erforderlich sein, dass wir
weitere Daten und Informationen bei Ihnen erfragen. Sofern Sie uns in einem solchen Fall
die weitergehenden Informationen nicht bereitstellen möchten, hat dies keine unmittelbar
rechtlich nachteiligen Folgen. In Einzelfällen ist es jedoch möglich, dass die unterbliebene
Bereitstellung der angeforderten Informationen die Bearbeitung Ihres Anliegens erschwert
oder unmöglich macht. Sollten Sie doch einmal zur Auskunft verpflichtet sein, weisen wir
Sie hierauf durch eine gesonderte Erklärung hin, in der wir Sie auch auf gegebenenfalls be-
stehende rechtlich nachteilige Folgen einer durch Sie unterbliebenen Auskunft aufmerksam
machen.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.

Ihre Rechte

Aufgrund der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie unter den gesetzlichen
Voraussetzungen das Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art.
16 DSGVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und das
Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO). Darüber hinaus können Sie sich mit einer Be-
schwerde an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wenden,
wenn Sie der Auffassung sind, dass bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche
Vorschriften nicht beachtet werden.

Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r

Die Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten der oben bezeichneten Stadt/Gemeinde
sind:

- Anschrift und Kontakt der/des Datenschutzbeauftragten einfügen –

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Staatskanzlei sind:

Thorsten Sokoll
Am Ludwigsplatz 10
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681/501-00
E-Mail: datenschutz@staatskanzlei.saarland.de

mailto:datenschutz@staatskanzlei.saarland.de
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